Satzung der Studierendenvertretung an der FH XXX

Satzung 
der Studierendenvertretung an der FH XXX
In der Fassung vom: xx.xx.2008

Gemäß § 4a (3) Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBL. Nr. 340/1993 idgF sowie § 13 (2) Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 1998 (HSG 1998), BGBl I Nr. 22/1999 idgF beschließt die Fachhochschul-Studienvertetung der FH XXX nachstehende Satzung:
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§1 Vertretungseinrichtungen der Studierendenvertretung an der FH XXX

(1) Die Vertretungseinrichtungen sind:

1. Die Fachhochschul-Studienvertretung (in weiterer Folge: FH-Vertretung)

2. [Optional: Die Referate]

3. [Optional: Standortvertretung XXX]

4. Studiengangsvertretungen 

5. Jahrgangsvertretungen

6. [Optional: zB. Gruppenvertretungen am Studiengang XXX]

(2) Diese Satzung gilt für alle Vertretungseinrichtungen der Studierendenvertretung an der FH XXX.

(3) Eine Liste aller Vertretungseinrichtungen sowie aller Mitglieder dieser Vertretungseinrichtungen ist beim Vorsitz der FH-Vertretung aufzulegen und öffentlich kund zu machen (z.B. durch Kundmachung auf der Homepage der Studierendenvertretung). Sie hat zumindest die Bezeichnung der Vertretungseinrichtung, deren Anschrift sowie Angaben zur Ermöglichung elektronischer Fernkommunikation (z.B. Homepage, Email-Adressen) zu enthalten. Die Mitglieder sind namentlich zu bezeichnen und deren Email-Adressen (z.B. durch die FH-Vertretung zur Verfügung gestellt) beizufügen.

§2 Die FH-Vertretung

(1) Der FH-Vertretung gehören als Mitglieder an:

a) Die Vorsitzende der FH-Vertretung mit vollem Stimm- und Antragsrecht.

b) Die Stellvertreterinnen der Vorsitzenden der FH-Vertretung mit beratender Stimme und Antragsrecht. 

c) Die Vorsitzenden der Studiengangsvertretungen mit vollem Stimm- und Antragsrecht.

d) Sofern Referate eingerichtet sind: Die Referentinnen und Referenten der FH-Vertretung mit beratender Stimme und Antragsrecht für die Angelegenheiten ihres Referates.

e) Gilt nur für FHs mit weniger als 5 Studiengängen: Die Vorsitzenden der Jahrgangsvertretung mit vollem Stimm- und Antragsrecht.

f) Nur an Fachhochschulen: Die studentischen Mitglieder des FH-Kollegiums mit beratender Stimme und Antragsrecht.

(2) Wenn Studierendenvertreterinnen aufgrund verschiedener Eigenschaften (z.B. Mitglied im FH-Kollegium und Vorsitz der Studiengangsvertretung) Mitglieder der FH-Vertretung sind, so kommen ihnen die Rechte der Funktion mit den weitest reichenden Rechten zu.

§3 Sitzungen der FH-Vertretung

(1) Sofern die FH-Vertretung nichts anderes beschließt, sind ihre Sitzungen nach Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten öffentlich.

(2) Die Vorsitzende hat auf Verlangen eines Mitgliedes der FH-Vertretung Auskunftspersonen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt einer Sitzung der FH-Vertretung bei zu ziehen. Diese Personen haben Rederecht zum jeweiligen Tagesordnungspunkt. Anderen Personen kann die FH-Vertretung per Beschluss mit einfacher Mehrheit Rederecht zum jeweiligen Tagesordnungspunkt zugestehen.

(3) Die FH-Vertretung kann zu ordentlichen und außerordentlichen Sitzungen einberufen werden.

(4) Die Vorsitzende hat die FH-Vertretung zu mindestens zwei ordentlichen Sitzungen im Semester einzuberufen. Sitzungen können nicht in der vorlesungsfreien Zeit abgehalten werden, außer auf Antrag von mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder an die Vorsitzende. 

(5) Die Einladungen zu ordentlichen Sitzungen der FH-Vertretung sind an alle Mitglieder der FH-Vertretung mindestens 14 Tage vor der Sitzung unter Angabe von Datum, Zeit und Ort und einem Tagesordnungsvorschlag abzusenden. Die Mitglieder der FH-Vertretung sind durch einen eingeschriebenen Brief oder bei Vorliegen einer schriftlichen, unterschriebenen Verzichtserklärung per Email, Fax oder Brief einzuladen. 

(6) Eine außerordentliche Sitzung hat dann zu erfolgen, wenn dies mindestens 20 vH der Mitglieder der FH-Vertretung unter Beilage einer vorläufigen Tagesordnung verlangen. Die Einladung erfolgt wie bei ordentlichen Sitzungen, jedoch mit einer Frist von mindestens 7 Tagen vor der Sitzung.

§4 Tagesordnung

(1) Der Tagungsordnungsvorschlag wird von der Vorsitzenden unter Berücksichtigung der anhängigen Fragen und Probleme festgesetzt und mit der Einladung zur Sitzung ausgeschickt.

(2) Jede Tagesordnung einer FH-Vertretung hat jedenfalls die nachstehenden Punkte zu enthalten: 

a) Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit, 

b) Genehmigung der Tagesordnung, 

c) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung(en),

d) Bericht der Vorsitzenden,

e) [Bei Einrichtung von Referaten: Berichte der Referentinnen,]

f) [Bei Einrichtung von Standortvertretungen: Berichte der Vorsitzenden der Standortvertretungen,]

g) Allfälliges

(3) Mitglieder der FH-Vertretung können bis zu 7 Tage vor der Sitzung schriftlich bzw. elektronisch Vorschläge für Tagesordnungspunkte an die Vorsitzende abgeben. Wenn Vorschläge zur Tagesordnung nach der Einladung zur Sitzung abgegeben werden, sind diese den Mitgliedern der FH-Vertretung unverzüglich elektronisch bekannt zu geben.

(4) Weitere Tagesordnungspunkte können zu Beginn jeder Sitzung mit Zweidrittelmehrheit auf die Tagesordnung aufgenommen werden. Nach dem Punkt Genehmigung der Tagesordnung können keine weiteren Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(5) Bei außerordentlichen Sitzungen der FH-Vertretung entfallen die Punkte c, d, e, f und g des Absatz 2 sowie die Bestimmungen des Absatz 3.

§5 Ablauf der Sitzung

(1) Die Beschlussfähigkeit ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder gegeben. Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, hat die Vorsitzende die Sitzung für eine bestimmte Zeit zu unterbrechen. Sofern binnen 30 Minuten ab dem festgesetzten Zeitpunkt des Sitzungsbeginns die Beschlussfähigkeit nicht hergestellt oder nicht wieder hergestellt ist, hat die Vorsitzende die Sitzung zu beenden. In diesem Falle ist sie verpflichtet, binnen drei Werktagen zu einer neuerlichen Sitzung der FH-Vertretung einzuladen. Noch nicht behandelte Tagesordnungspunkte sind in die Tagesordnung der neuerlichen Sitzung aufzunehmen.

(2) Die Vorsitzenden der Studiengangsvertretungen können sich bei Sitzungen durch ihre Stellvertreterinnen vertreten lassen.
§6 Redezeit

Jedes Mitglied der FH-Vertretung erhält pro Wortmeldung 5 Minuten Redezeit. Diese Einschränkung gilt nicht für Berichte.

§7 Anträge

(1) Anträge von Mitgliedern - mit Ausnahme der Bestimmungen von Abs. 4 und Anträge gem. Abs. 2 d - sind am Ende des Tagesordnungspunktes an dem sie eingereicht wurden zu behandeln, sofern nicht ein Beschluss auf Vertagung gefasst wird. Sämtliche Anträge sind vor ihrer Abstimmung in schriftlicher Form mit Unterschrift der Antragstellerin einzubringen.

(2) Bei Anträgen wird unterschieden:

a) Hauptanträge

b) Zusatzanträge

c) Gegenanträge

d) Formalanträge (Diese sind sofort zu behandeln)

(3) Der Hauptantrag ist der zuerst gestellte Antrag, ein Zusatzantrag ist ein Antrag, der den Hauptantrag erweitert oder beschränkt, Gegenantrag ist ein vom Hauptantrag wesentlich verschiedener, mit ihm nicht vereinbarer Antrag. Formalanträge sind sofort, d.h. nach der aktuell am Wort befindlichen Person zu behandeln. In Formalanträgen wird auf satzungswidriges Verhalten hingewiesen oder ein Tatsachenirrtum richtig gestellt. Weiters kann in einem Formalantrag die Unterbrechung der Sitzung, die Vertagung eines Tagesordnungspunkts und der Antrag auf Vertraulichkeit eines Tagesordnungspunktes gestellt werden

(4) Anträge sind zuzulassen, es sei denn sie sind formell unbehandelbar oder sie stehen in keinem inhaltlichen Zusammenhang zum jeweiligen Tagesordnungspunkt. Die Vorsitzende entscheidet nach Rücksprache mit der Antragstellerin über die Zulassung der Anträge endgültig. Sollte ein Antrag nicht zugelassen werden, müssen die Gründe dafür protokolliert werden.

§8 Abstimmungen


(1) Jedes stimmberechtigte Mitglied der FH-Vertretung kann nur eine Stimme führen.

(2) Soweit die gesetzlichen Vorgaben nichts anderes bestimmen, ist für einen Beschluss die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. In diesem Fall gilt ein Antrag als angenommen, wenn er die einfache Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen erlangt hat. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Eine Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme und senkt das Quorum.
(3) Bei offenen Abstimmungen wird in vorgegebener Reihenfolge abgestimmt:

1. Wer stimmt dagegen?

2. Wer enthält sich?

3. Wer stimmt dafür?

Die Vorsitzende stellt das Abstimmungsergebnis fest. Sie ist verpflichtet, dieses Ergebnis zahlenmäßig bekannt zu geben.

(4) Bei Vorlage mehrerer Anträge ist bei der Abstimmung wie folgt vorzugehen:

a) Der Hauptantrag ist vor dem Zusatzantrag, der Gegenantrag ist vor dem Hauptantrag abzustimmen. Durch Annahme des Gegenantrages ist der Hauptantrag gefallen. Bei Ablehnung des Gegenantrages ist jedoch über den Hauptantrag abzustimmen. Fällt ein Antrag, so sind auch die mit ihm zusammenhängenden Zusatzanträge nicht mehr abzustimmen.

b) Bei Konkurrenz mehrerer Zusatz- oder Gegenanträge kommt der allgemeinere vor dem spezifischeren, der schärfere vor dem milderen zur Abstimmung.

c) Die Vorsitzende entscheidet über die Qualifikation der Anträge und über die Reihenfolge der Abstimmung. Die Antragstellerinnen haben Vorschlagsrecht. Wird dem Vorschlag der Antragstellerinnen nicht Folge geleistet, so ist dies mit Begründung im Protokoll festzuhalten.

d) Über jeden Antrag ist getrennt abzustimmen. Anträge sind nur unter dem Tagesordnungspunkt zur Abstimmung zu bringen, unter dem sie eingebracht wurden. Nach Abstimmung über die Anträge sind unter diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Anträge mehr zulässig, Wortmeldungen dienen nur mehr zur Protokollierung des eigenen Abstimmungsverhaltens.

(5) Beschlüsse, für deren Zustandekommen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, sind insbesondere:

a) Abberufung von entsandten Studierendenvertreterinnen und -vertretern (§ 23 Abs. 4 HSG 1998)

b) Abwahl der bzw. des Vorsitzenden und/oder ihrer Stellvertreterinnen (§ 24 Abs. 4 HSG 1998)

c) Die Errichtung und Auflassung von Referaten.

d) Abberufung von Referentinnen (§ 27 Abs. 6 HSG 1998)

e) Abberufung der Schriftführerin (sinngemäß nach § 27 Abs. 6 HSG 1998)

f) Änderung dieser Satzung (§ 19 dieser Satzung) 

g) Zusammenlegung bzw. Wiederaufteilung von Studiengangsvertretungen nach Absprache mit der bzw. den entsprechenden Studiengangsvertretung bzw. Studiengangsvertretungen.

(6) Auf Verlangen eines Mitglieds der FH-Vertretung ist eine geheime, schriftliche Abstimmung durchzuführen. Die Mitglieder werden namentlich aufgerufen und haben den Stimmzettel in eine gemeinsame Urne zu legen. Wer beim Aufruf seines Namens nicht abstimmt, darf nachträglich keinen Stimmzettel abgeben. Für die Stimmabgabe sind einheitliche Stimmzettel zu verwenden, auf denen "JA", "ENTHALTUNG" und "NEIN" oder bei Personenwahlen die KandidatInnen und "ENTHALTUNG" auswählbar sind.

(7) Die Vorsitzende hat eine namentliche Abstimmung durchzuführen, wenn dies von einem Mitglied der FH-Vertretung verlangt wird.

(8) Werden eine geheime und eine namentliche Abstimmung verlangt, so ist das zuerst verlangte Verfahren durchzuführen. 

(9) Wenn das Ergebnis einer Abstimmung nicht feststellbar ist oder zweifelhaft erscheint, so ist die Abstimmung zu wiederholen.

(10) Bei Personenwahlen wie z.B. Wahlen der Referentinnen muss für jede Position ein Antrag gestellt werden und geheim abgestimmt werden. Abs. 1 bis 8 gelten sinngemäß. Eine Stimme ist gültig, wenn aus dem Stimmzettel der Wille der abstimmenden Person eindeutig hervorgeht (insbesondere durch Markieren der Kandidatin wie etwa durch Ankreuzen, Unterstreichen und Umranden oder Streichen der andereren KandidatInnen) und nicht mehr als eine Kandidatin ausgewählt ist.  

(11) Eine Stimme ist ungültig, wenn sie von einer nicht stimmberechtigten Person oder nach Schluss der Abstimmung abgegeben wurde. 

(12) Alle Vertretungseinrichtungen, Referentinnen, Angestellten und Mitarbeiterinnen der Studierendenvertretung an der FH XXX sind an die im Rahmen der Sitzungen der FH-Vertretung erfolgten Beschlüsse gebunden.

§9 Protokollierung

(1) Über die Sitzungen der FH-Vertretung sind Protokolle zu führen, die folgende Punkte beinhalten müssen:

a) Datum, Beginn, Ende und Ort der Sitzung

b) die Tagesordnung

c) die Namen sämtlicher anwesender Mitglieder und Auskunftspersonen

d) entschuldigte Mitglieder

e) Protokollierung wenn jemand die Sitzung verlässt oder neu hinzukommt

f) Anzahl der Anwesenden gesondert für jeden Beschluss

g) die zu jedem Tagesordnungspunkt gestellten Anträge und gefassten Beschlüsse in wörtlicher Fassung, sowie die Namen der Antragstellerinnen und Antragsteller

h) das Abstimmungsergebnis über jeden Antrag

i) die auf Verlangen eines Mitgliedes vorgenommene schriftliche Protokollierung einer eigenen Wortmeldung

(2) Es ist eine Schriftführerin für die Dauer von (z.B. einer Funktionsperiode der FH-Vertretung) mit einfacher Mehrheit zu wählen. Ihre Aufgabe ist die schriftliche Protokollierung der Sitzung gem. Abs. 1, die Verteilung des Protokolls unter den Mitgliedern der FH-Vertretung sowie die Annahme von Berichtigungen. Alle Studierenden der FH XXX können als Schriftführerin eingesetzt werden.

(3) Innerhalb von 3 Wochen nach der Sitzung ist das Protokoll zu erstellen und an alle Mitglieder zu versenden.

(4) Schriftliche Berichtigungen zum Protokoll können innerhalb von 2 Wochen nach Versendung des Protokolls bei der Schriftführerin eingebracht werden. 

(5) Das Protokoll einer Sitzung wird bei der jeweils nächsten ordentlichen Sitzung genehmigt. Falls Berichtigungen zum Protokoll fristgerecht eingebracht worden sind, ist über diese bei der nächsten Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Genehmigung des Protokolls“ eine Debatte abzuhalten, und das Protokoll danach gegebenenfalls mit den vorgenommenen Korrekturen zu genehmigen.

(6)Schriftführerinnen können bei Verletzung ihrer Pflichten auf begründeten Antrag durch eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen abberufen werden. Eine Abberufung ist nur in Verbindung mit einer Neuwahl der Schriftführerin zulässig. 

Eine Suspendierung durch den Vorsitz der FH-Vertretung ist bei grober Verletzung ihrer Pflichten jederzeit möglich, ebenso der Rücktritt, wobei die nächste Sitzung der FH-Vertretung den Tagesordnungspunkt „Neuwahl der Schriftführerin“ zu enthalten hat. 

(7) Die Protokolle sind nach ihrem Beschluss in den Räumen der Studierendenvertretung zu archivieren [nur wenn die FH-Vertretung eine Homepage besitzt: und auf der Homepage der FH-Vertretung zu veröffentlichen].

§10 Vorsitzende der FH-Vertretung

(1) Die Vorsitzende vertritt die Studierendenvertretung der FH XXX nach außen. Ihr obliegt die Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der FH-Vertretung und die Erledigung der laufenden Geschäfte. 

(2) Die Vorsitzende ist für die Studierendenvertretung der FH XXX verhandlungsberechtigt. Bei Rücktritt oder Abwahl der Vorsitzenden führt die erste stellvertretende Vorsitzende bis zur Neuwahl einer Vorsitzenden die Geschäfte, usw.

(3) Der Vorsitzenden obliegt die Leitung aller Verwaltungseinrichtungen und die Koordination der Tätigkeiten aller Vertretungseinrichtungen der Studierendenvertretung der FH XXX. 

(4) Die Verantwortlichkeit der Vorsitzenden erlischt mit dem Ablauf der Funktionsperiode bzw. mit dem Tag ihres Rücktrittes oder ihrer Abwahl.

(5) Die Wiederwahl der Vorsitzenden ist unbeschränkt möglich.

(6) Sobald eine Vorsitzende zurücktritt ist die FH-Vertretung innerhalb von drei Tagen zu einer Sitzung einzuladen, die innerhalb von 3 Wochen ab Einladung zur Sitzung stattzufinden hat, in der eine neue Vorsitzende gewählt wird. Wenn eine Stellvertreterin zurücktritt, so ist auf der nächsten ordentlichen Sitzung eine neue Stellvertreterin zu wählen.

(7) Die Vorsitzende kann in Absprache mit ihren Stellvertreterinnen spezielle Aufgabenbereiche an diese übertragen. Bei einer Aufgabendelegation wird auch die Letztverantwortung an die Stellvertreterin übertragen. Aufgabendelegationen haben immer schriftlich mit Unterschrift aller Beteiligten zu erfolgen, sind der FH-Vertretung bekannt zu machen und dürfen keine Funktionen betreffen, die die Vorsitzende von Gesetzes wegen nur selbst ausüben darf (z.B. Zeichnungsberechtigung). 

§11 Vertretung der Vorsitzenden

Die Vorsitzende wird im Falle der Verhinderung durch die erste Stellvertreterin vertreten. Im Falle der Verhinderung der ersten Stellvertreterin wird die Vorsitzende durch die zweite Stellvertreterin vertreten usw. 

[Optional: §12 Referate]

Es werden nach §27 Abs. 2 HSG 1998 folgende Referate eingerichtet:

1. Das Referat für Sozialpolitik mit den Tätigkeitsbereichen:

a) Beihilfen und Förderungen

b) Arbeit

c) Wohnen

d) Studierende mit Kind

e) Studierende mit psychischer und/oder physischer Beeinträchtigung

f) Studierende ohne österreichische Staatsangehörigkeit

g) Studierende im zweiten Bildungsweg

2. Das Referat für bildungspolitische Angelegenheiten mit den Tätigkeitsbereichen:
3. Das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten mit den Tätigkeitsbereichen:
4. Das Referat für interne Organisation mit den Tätigkeitsbereichen:
[Optional: §13 Stellung der Referentinnen und Referenten]

(1) Die Referentinnen sind an die Beschlüsse der zuständigen Vertretungseinrichtungen gebunden. Sie sind den jeweiligen FH-Vertretung für ihre Tätigkeit verantwortlich und damit verpflichtet, der Vorsitzenden Auskünfte über die Tätigkeiten des jeweiligen Referats zu erteilen.

(2) Die Referentinnen leiten ihr Referat und sind für die Tätigkeit auf Referatsebene verantwortlich. Sie haben der Vorsitzenden zumindest einmal monatlich Bericht zu erstatten. Zudem haben sie auf jeder Sitzung der FH-Vertretung einen schriftlichen Bericht über die angefallenen Tätigkeiten und einen Arbeitsplan für den kommenden Zeitraum vorzulegen. 

(3) Referentinnen werden auf die Dauer von einer Funktionsperiode der FH-Vertretung von der FH-Vertretung eingesetzt und können bei Verletzung ihrer Pflichten auf begründeten Antrag, durch eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen abberufen werden. Eine Abberufung ist nur in Verbindung mit einer Neuwahl der Referentin zulässig. Eine Suspendierung durch den Vorsitz der FH-Vertretung ist bei grober Verletzung ihrer Pflichten jederzeit möglich, ebenso der Rücktritt, wobei die nächste Sitzung der FH-Vertretung den Tagesordnungspunkt „Neuwahl der Referentin“ zu enthalten hat. Alle Studierenden der FH XXX können als Referentin eingesetzt werden.

§14 Prüfungsrecht der Mitglieder der FH-Vertretung

 (1) Die Mitglieder der FH-Vertretung sind berechtigt, von der Vorsitzenden Auskünfte über alle die Studierendenvertretung betreffenden Angelegenheiten zu verlangen. Die Mitglieder der FH-Vertretung sind berechtigt, von den Referentinnen sowie Mitarbeiterinnen in den ordentlichen Sitzungen und während ihrer Anwesenheit in den Räumen der Studierendenvertretung ihre Tätigkeit betreffende Auskünfte zu verlangen. Ist eine sofortige mündliche Auskunftserteilung nicht möglich, so haben die Befragten die gewünschten Auskünfte binnen zwei Wochen auf schriftlichem Wege an alle Mitglieder der FH-Vertretung zu erteilen. 

(2) Den Mitgliedern der FH-Vertretung ist Einsicht in sämtliche Unterlagen der Studierendenvertretung zu gewähren. Allfällige Bestimmungen, die die Öffentlichkeit der eingesehenen Unterlagen beschränken, sind von den Mitgliedern der FH-Vertretung einzuhalten. Sie sind berechtigt, von den Unterlagen Abschriften oder Kopien anzufertigen. 

[Optional: §15 Entsendung ins FH-Kollegium]

(1) Die FH-Vertretung entsendet xy Vertreterinnen der Studierenden für die Dauer von X (z.B.: vier) Semestern in das FH-Kollegium.

(2) Die Vorsitzende der FH-Vertretung ist jedenfalls in das FH-Kollegium zu entsenden.

(3) Vier Wochen vor einer Sitzung bis einen Tag vor der Sitzung, die die Entsendung in das FH-Kollegium als Tagesordnungspunkt beinhalten wird, ist allen Studierenden der FH XXX die Möglichkeit zu geben auf einer öffentlich kundgemachten Kandidaturliste ihre Kandidatur für die Entsendung in das FH-Kollegium bekannt zu geben.

(4) Alle Kandidatinnen sind zur Sitzung der FH-Vertretung einzuladen, an der die Entsendung der Studierendenvertretrnnen ins FH-Kollegium stattfindet.

(5) Die Abstimmung über die Entsendung ins FH-Kollegium hat geheim zu erfolgen, Für die Abstimmung sind Stimmzettel vorzubereiten, die die Namen aller Kandidatinnen enthalten. Auf den Stimmzetteln dürfen maximal so viele Kandidatinnen durch eindeutiges Markieren gewählt werden, wie Studierendenvertreterinnen ins FH-Kollegium entsandt werden.

[Optional: §16 Standortvertretung]

(1) Die Studierendenvertretung an der FH XXX ist in folgende Standorte untergliedert: x, y, z.

(2) Am Standort x sind folgende Studiengangsvertretungen eingerichtet: 

(3) Am Standort y sind folgende Studiengangsvertretungen eingerichtet:

(4) Am Standort z sind folgende Studiengangsvertretungen eingerichtet:

(5) Die Am Standort x, y und z eingerichteten Studiengangsvertretungen bilden die jeweilige Standortvertretung.

(6) Mitglieder der jeweiligen Standortvertretung sind alle Mitglieder der betreffenden Studiengangsvertretungen sowie die Vorsitzende der FH-Vertretung und ihre Stellvertreterinnen, falls sie am jeweiligen Standort studieren und sie keiner Studiengangsvertretung angehören.

(7) Die Standortvertretung wählt unter der Leitung der Vorsitzenden der FH-Vertretung, oder einer ihrer Stellvertreterinnen unter allen Studierenden des jeweiligen Standortes eine Vorsitzende der Standortvertretung.

(8) Die Standortvertretung hat mindestens zwei Sitzungen pro Semester abzuhalten. Sitzungen der Standortvertretungen werden von der Vorsitzenden der Standortvertretung geleitet. Zu den Sitzungen der Standortvertretungen sind alle Mitglieder der Standortvertretungen einzuladen.

(9) Die Regelungen über Sitzungen der FH-Vertretung gelten analog für Sitzungen der Standortvertretungen.

§17 Studiengangsvertretungen

(1) Den gemäß § 1 Abs 1 eingerichteten Studiengangsvertretungen obliegt die Vertretung der Studierenden der facheinschlägigen Bachelor-, Master- und Diplomstudiengänge.

(2) Folgende Studiengänge werden gemäß Beschluss der FH-Vertretung gemeinsam vertreten:

Bachelorstudiengang B und Masterstudiengang M;

Diplomstudium M und Bachelorstudium C;

(3) Sitzungen der Studiengangsvertretung werden von der Vorsitzenden der Studiengangsvertretung geleitet. Zu den Sitzungen der Studiengangsvertretung sind alle Mitglieder der Studiengangsvertretung und alle Mitglieder der Jahrgangsvertretungen des betreffenden Studiengangs einzuladen. 

(4) Die Regelungen über Sitzungen der FH-Vertretung gelten sinngemäß für die Sitzungen der Studiengangsvertretungen.

§18 Jahrgangsvertretungen

(1)Den gemäß § 1 Abs 3 eingerichteten Jahrgangsvertretungen obliegt die Vertretung der Studierenden des jeweiligen Jahrgangs.

(2) Sitzungen der Jahrgangsvertretung werden von der Vorsitzenden der Jahrgangsvertretung geleitet. Zu den Sitzungen sind alle Mitglieder der Jahrgangsvertretung einzuladen. 

[Optional: §19 Gruppenvertretung]

Eine Jahrgangsvertretung kann beschließen, in ihrem Jahrgang eine Gruppenvertretung einzurichten. Genauso hat die Jahrgangsvertretung dies zu beschließen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Studierenden des Jahrgangs schriftlich (Unterschriftenliste mit vollem Namen, Studierendenkennzahl und Unterschrift) oder bei einer Jahrgangsversammlung, bei der mehr als ein Drittel der Studierenden des Jahrgangs anwesend sind mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefordert wird. Dieser Beschluss ist dem Vorsitz der FH-Vertretung von der Vorsitzenden der Jahrgangsvertretung unter Bekanntgabe der Gruppenvertreterinnen schriftlich mitzuteilen. 

§20 Verteilung des Budgets
Das Budget der Studierendenvertretung der FH XXX wird nach folgendem Schlüssel verteilt:

a) xx vH (z.B. 70 vH) werden der FH-Vertretung zugewiesen. 

b) xx vH (z.B. 30 vH) werden den Studiengangsvertretungen zugewiesen. Die xx vH sind auf die Studiengänge entsprechend ihrer Studierendenzahl aufzuteilen, wobei jedem Studiengang unabhängig von seiner Größe zumindest € xx zuzuweisen sind (Sockelbetrag).

[Falls Standortvertretungen eingerichtet sind: c) xx vH werden den Standortvertretungen zugewiesen, diese werden entsprechend der Studierendenzahl des Standortes aufgeteilt, jedoch sind mindestens € xx an jede Standortvertretung zuzuweisen (Sockelbetrag).]

§21 Funktionsperiode

Die Funktionsperiode einer Vertretungseinrichtung beginnt mit der Konstituierung und endet mit der nächsten Konstituierung der Vertretungseinrichtung, wobei bei der Konstituierung nur die jeweils neu gewählten Studierendenvertreterinnen stimmberechtigt sind (z.B. bei der FH-Vertretung). 

§22 Änderung der Satzung
(1) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung sind nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen möglich.

(2) Die Änderung oder Ergänzung der Satzung kann nur auf einer Sitzung der FH-Vertretung vorgenommen werden, auf der dies als eigener Tagesordnungspunkt zusammen mit der vorgeschlagenen Änderung oder Ergänzung vor der Sitzung mit der Einladung den Mitgliedern der FH-Vertretung zugesandt wurde. 

§23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangs- und Schlussbestimmungen
(1) Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, tritt sie mit dem auf den Beschluss folgenden Tag in Kraft. Die Satzung wird mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen in Kraft gesetzt.

(2) Die in der Satzung verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher weise.

Fassung vom xx.xx.2008
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